
 
Die Größten 2003                                                                     
   

Redaktion: TW 

       Blatt 1 (3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIE GRÖSSTEN BEKLEIDUNGSLIEFERANTEN IN EUROPA 2003 

Alle Daten dieses Dokuments genießen nach § 4 und § 87 a ff UrhG urheberrechtlichen 
Schutz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist nur soweit zulässig, als dies für deren für 
deren übliche Benutzung erforderlich ist. 
Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder 
öffentliche Wiedergabe, insbesondere die ungenehmigte Übernahme in ein Intranet-Angebot, 
überschreitet die normale Auswertung der Datenbanken und stellt einen Urheber-
rechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt wird und zum Schadensersatz verpflichtet. 
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DIE GRÖSSTEN DEUTSCHEN BEKLEIDUNGSLIEFERANTEN 2003 

Alle Daten dieses Dokuments genießen nach § 4 und § 87 a ff UrhG urheberrechtlichen 
Schutz. Eine Bearbeitung oder Vervielfältigung ist nur soweit zulässig, als dies für deren für 
deren übliche Benutzung erforderlich ist. 
Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und / oder 
öffentliche Wiedergabe, insbesondere die ungenehmigte Übernahme in ein Intranet-Angebot, 
überschreitet die normale Auswertung der Datenbanken und stellt einen Urheber-
rechtsverstoß dar, der strafrechtlich verfolgt wird und zum Schadensersatz verpflichtet. 


